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AGENDA

 Ankommen und Einstieg

 Leaving Care: Kernherausforderungen und Entwicklungen

 Zentrale Änderungen im KJSG und neue Handlungsbedarfe

 Fragen, Austausch, Diskussion

 Das Projekt „Fachstelle Leaving Care in der Kommune – Entwicklung 

kommunaler Infrastrukturen“



LEAVING CARE: KERNHERAUSFORDERUNGEN

„Leaving Care“?

Care Leaver und Care Leaverinnen sind junge Menschen, die in stationären

Erziehungshilfen im Sinne der §§ 33 und 34 SGB VIII (‚Vollzeitpflege‘ und

‚Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform‘) des Kinder- und

Jugendhilfegesetzes leben und sich im Übergang in ein eigenständiges Leben

befinden oder bereits nicht mehr im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe betreut

werden.



LEAVING CARE: KERNHERAUSFORDERUNGEN

Phasen des Leaving Care I

Der Übergang ist nicht nur als die unmittelbare Zeit um das Ende der Unterbringung in 

einer Wohngruppe, Pflegefamilie oder anderen betreuten Wohnformen zu verstehen. 

Bereits die längerfristige Planung und Vorbereitung auf den Auszug in eine eigene 

Wohnung oder in eine andere (stationäre) Betreuungsform, z. B. im Rahmen der 

Eingliederungshilfe, zählen zu dem Prozess des ‚Leaving Care‘.

Verselbstständigung?



LEAVING CARE: KERNHERAUSFORDERUNGEN

Phasen des Leaving Care II

Auch die Zeit nach dem Verlassen der stationären Hilfen gehört zum ‚Leaving Care‘. 

 Wechsel aus einer 24-Stunden-Betreuung (stationär oder mit Rufbereitschaft) in 
ein eigenverantwortliches Leben

 Herausforderung durch biografischen, rechtlichen und sozialen Umbruch

 Zahlreiche strukturelle Benachteiligungen

 Nachbetreuung oft nur sehr kurz (häufig nur für drei bis sechs Monate) oder gar nicht



LEAVING CARE: KERNHERAUSFORDERUNGEN

...aber nicht nur eine Phase.

Weiterhin steht der Begriff Care Leaver auch unabhängig von der unmittelbaren 

Übergangssituation für die Beschreibung und Selbstbezeichnung von Menschen mit 

‚stationärer Jugendhilfeerfahrung‘.

 Leaving Care als biografisches Merkmal



LEAVING CARE: KERNHERAUSFORDERUNGEN
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LEAVING CARE: KERNHERAUSFORDERUNGEN

Care Leaver und ihre Umwelt: Strukturprobleme...

Zur Normalität des Jugendalters  gehören Unentschlossenheit, Rückzug und widerrufene Entscheidungen.

 Eine klare (Berufs)Perspektive besteht auch nach Erreichen der Volljährigkeit meist noch nicht.

 Das Hilfesystem erwartet aber von jungen Menschen, sehr zielgerichtet zu sein.

 Geringe Fehlertoleranz des Hilfesystems gegenüber  jugendtypischem Verhalten.

 Care Leaver treffen im Übergang aus der Kinder- und Jugendhilfe auf Hilfesysteme und andere

gesellschaftliche Akteur:innen wie das Ausbildungssystem oder den Arbeits- und Wohnungsmarkt, die

bisher wenig für ihre Lebenslage sensibilisiert sind und wenig integrierend wirken.

Wohnungsmarkt
Psychiatrische 

Versorgung
Bildung

Jugendgerechte/flexible 

Arbeitsmarktintegration
Soziale Teilhabe



LEAVING CARE: JÜNGERE ENTWICKLUNGEN

Die Perspektive der Adressat:innen

Viele Care Leaver fühlen sich nicht gut vorbereitet.

Drastischer Wechsel aus stark reglementierter Lebenssituation in Wohngruppen, Heimen oder 
Pflegefamilien wird als Bruch erlebt.

Der Abschied von Vertrauenspersonen wie Pflegeeltern oder Betreuer_innen ist nicht nur ein 
formeller Akt. Die emotionale Seite des Abschiedes wird aber kaum thematisiert.

Das Recht auf Mitbestimmung in der Hilfeplanung wird nicht ausreichend gewürdigt. 

Die Lebenssituation nach dem Ende der stationären Erziehungshilfe kann nicht vorwegnehmend 
erprobt werden. Eine Nachbetreuung ist dennoch nicht die Regel. 



LEAVING CARE: JÜNGERE ENTWICKLUNGEN

...mehr Selbstbestimmung und Beteiligung!

1. Stärkung der Perspektive von Care Leaverm im Fachdiskurs (→ Beteiligungsworkshops, Mitwirkung in 
Fachbeiräten)

2. Soziale Netzwerke (→ lokale Care Leaver Gruppen und Ehemaligenarbeit)

3. Mitbestimmung und Peer-Support (→ Selbstorganisation von Care Leavern: Careleaver e. V. Deutschland)

4. Partizipation (→ in Hilfeplanung und -gestaltung)

5. Soziale Netzwerke (→ lokale Care Leaver Gruppen und Ehemaligenarbeit)

6. Informationen über Rechte und Ressourcen (→ durch Aufklärung und bei Bedarf die Einbeziehung von 
Ombudstellen)

7. Care Leaver Projekte (z.B. Aktion Mensch Projekt, Care Leaver Projekt Dortmund)



LEAVING CARE: JÜNGERE ENTWICKLUNGEN



LEAVING CARE: JÜNGERE ENTWICKLUNGEN



ZENTRALE ÄNDERUNGEN IM KJSG

Welche Weiterentwicklung bringt das KJSG für Care Leaver?

Das KJSG lässt die Hilfe für junge Volljährige sowohl in ihrer grundsätzlichen Ausgestaltung als 
auch bzgl. der geltenden Altersgrenzen unverändert, hat aber das Ziel, die 

 Verbindlichkeit der Hilfe, 

 die Übergangsplanung und die 

 Nachbetreuung sowie die 

 Kostenbeteiligung 

im Sinne der jungen Menschen zu verbessern, um den Start in ein eigenverantwortliches Leben 
nach der Kinder- und Jugendhilfe zu erleichtern.



ZENTRALE ÄNDERUNGEN IM KJSG

Verbindlicher Rechtsanspruch auf Hilfe für junge Volljährige (§ 41 Abs. 1 S. 1 SGB VIII nF)

- aktuell:  Anspruch, besteht, „solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen 
Menschen notwendig ist“

- zukünftig: Anspruch besteht, „solange ihre Persönlichkeitsentwicklung eine selbstbestimmte, 
eigenverantwortliche und selbständige Lebensführung nicht gewährleistet“

-  höhere Verbindlichkeit des Rechtsanspruchs

„Junge Volljährige erhalten geeignete und notwendige Hilfe nach diesem Abschnitt, wenn und solange ihre 

Persönlichkeitsentwicklung eine selbstbestimmte, eigenverantwortliche und selbständige Lebensführung nicht 

gewährleistet. Die Hilfe wird in der Regel nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt; in begründeten 

Einzelfällen soll sie für einen begrenzten Zeitraum darüber hinaus fortgesetzt werden.“



ZENTRALE ÄNDERUNGEN IM KJSG

Reduzierung der Kostenheranziehung auf höchstens 25 Prozent aus dem aktuellen 

Einkommen , § 94 Abs. 6 SGB VIII nF

- wichtiger Beitrag für gelingende Übergänge

- Mehrheit der Careleaver und Verbände jedoch für komplette Abschaffung

„(6) Bei vollstationären Leistungen haben junge Menschen und Leistungsberechtigte nach § 19 nach Abzug der in § 93 

Absatz 2 genannten Beträge höchstens 25 Prozent ihres Einkommens als Kostenbeitrag einzusetzen. Maßgeblich ist das 

Einkommen des Monats, in dem die Leistung oder die Maßnahme erbracht wird. Folgendes Einkommen aus einer 

Erwerbstätigkeit innerhalb eines Monats bleibt für den Kostenbeitrag unberücksichtigt: 1. Einkommen aus Schülerjobs 

oder Praktika mit einer Vergütung bis zur Höhe von 150 Euro 2. Einkommen aus Ferienjobs, 3. Einkommen aus einer 

ehrenamtlichen Tätigkeit oder 4. 150 Euro monatlich als Teil einer Ausbildungsvergütung.“



ZENTRALE ÄNDERUNGEN IM KJSG

„Coming-Back” als verbindliche Option (§ 41 Abs. 1 S. 3 SGB VIII nF)

- Möglichkeit zur Rückkehr in die Hilfe auch nach Beendigung der Jugendhilfe

- unabhängig von der Dauer der Leistungsunterbrechung

-  mehr Rechtssicherheit für Praxis durch klaren Wortlaut

„Eine Beendigung der Hilfe schließt die erneute Gewährung oder Fortsetzung einer Hilfe nach Maßgabe der Sätze 1 

und 2 nicht aus.“



ZENTRALE ÄNDERUNGEN IM KJSG

Verbindliche und rechtzeitige Übergangsplanung in Kooperation mit anderen 

Sozialleistungsträgern (§ 41 Abs. 3 SGB VIII nF iVm § 36b SGB VIII neu)

§ 41 Abs. 3 SGB VIII nF

„Soll eine Hilfe nach dieser Vorschrift nicht fortgesetzt oder beendet werden, prüft der Träger der öffentlichen Jugendhilfe 

ab einem Jahr vor dem hierfür im Hilfeplan vorgesehenen Zeitpunkt, ob im Hinblick auf den Bedarf des jungen 

Menschen ein Zuständigkeitsübergang auf andere Sozialleistungsträger in Betracht kommt; § 36b gilt entsprechend.“

§ 36b Abs. 1 SGB VIII neu

„Zur Sicherstellung von Kontinuität und Bedarfsgerechtigkeit der Leistungsgewährung sind von den zuständigen 

öffentlichen Stellen, insbesondere von Sozialleistungsträgern oder Rehabilitationsträgern rechtzeitig im Rahmen des 

Hilfeplans Vereinbarungen zur Durchführung des Zuständigkeitsübergangs zu treffen. Im Rahmen der Beratungen zum 

Zuständigkeitsübergang prüfen der Träger der öffentlichen Jugendhilfe und die andere öffentliche Stelle, insbesondere der 

andere Sozialleistungsträger oder Rehabilitationsträger gemeinsam, welche Leistung nach dem Zuständigkeitsübergang 

dem Bedarf des jungen Menschen entspricht.“



ZENTRALE ÄNDERUNGEN IM KJSG

Verbindliche und rechtzeitige Übergangsplanung in Kooperation mit anderen 

Sozialleistungsträgern (§ 41 Abs. 3 SGB VIII nF iVm § 36b SGB VIII neu)

Vorgesehen ist ein dreistufiges Verfahren für den Fall der Nicht-Fortsetzung oder Beendigung der Hilfe:

1) Prüfung durch das Jugendamt bereits ab 1 Jahr vor voraussichtlichem Ende der Hilfe im Rahmen des 

Hilfeplans, ob im Hinblick auf bestehende Bedarfe ein Zuständigkeitsübergang auf andere 

Sozialleistungsträger „in Betracht kommt“ 

Beinhaltet auch: Prüfung der Kontinuitätssicherung

2) Rechtzeitige Beratungen mit anderen Sozialleistungsträgern und öffentlichen Stellen

3) Verwaltungsvereinbarungen werden getroffen, u.a. zum Zeitpunkt des Zuständigkeitsübergangs sowie 

zu den Zielsetzungen der Leistungsgewährung

 Jugendamt ist verantwortlich für Übergangsplanung und frühzeitige Einbindung anderer Sozialleistungsträger



ZENTRALE ÄNDERUNGEN IM KJSG

Verbindliche Nachbetreuung von Careleavern (§ 41a SGB VIII neu)

- Nachbetreuungsanspruch nun ausführlicher und verbindlicher geregelt

- „Bedarf entsprechende Unterstützung und Beratung innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach 
Beendigung der Hilfe“, bspw. Abschluss von Miet- oder Arbeitsverträgen als auch persönliche Beratung 
und Unterstützung in allgemeinen Lebensfragen 

- Kontiunität vertrauter Ansprechpartner:innen

„(1) Junge Volljährige werden innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach Beendigung der Hilfe bei der 

Verselbständigung im notwendigen Umfang und in einer für sie wahrnehmbaren Form beraten und unterstützt. 

(2) Der angemessene Zeitraum sowie der notwendige Umfang der Beratung und Unterstützung nach Beendigung der 

Hilfe sollen in dem Hilfeplan nach § 36 Absatz 2 Satz 2, der die Beendigung der Hilfe nach § 41 feststellt, dokumentiert 

und regelmäßig überprüft werden. Hierzu soll der Träger der öffentlichen Jugendhilfe in regelmäßigen Abständen Kontakt 

zu dem jungen Volljährigen aufnehmen.“



FRAGEN UND DISKUSSION

 Was deckt sich mit Ihren Erfahrungen?

 Welche Wege gehen Sie bereits?

 Was bedeuten die gesetzlichen Neuerungen für Ihren Arbeitskontext?



PROJEKT „FACHSTELLE LEAVING CARE IN DER KOMMUNE“

Fachaustausch 
& Vernetzung

Standort-
entwicklung

Beratung & 
Mitglieder-

bindung

Information & 
Weiterbildung

Etablierung von 
Standards

Beteiligte: IGfH und Uni Hildesheim

Projektlaufzeit: Oktober 2020 bis Dezember 2022

Gefördert von der Stiftung Deutsche Jugendmarke

Bausteine:



Standort-
entwicklung

PROJEKT „FACHSTELLE LEAVING CARE IN DER KOMMUNE“

 Hamburg (Leaving Care und Wohnen)

 Warendorf (Existenzsicherung, Schwerpunkt Pflegekinder)

 Hildesheim (Weiterentwicklung Hildesheimer Modell)

 Stuttgart (Nachbetreuungsangebote und Finanzierung)



PRAXISBEISPIEL: „HILDESHEIMER

ÜBERGANGSMODELL“



PRAXISBEISPIEL „JUGEND 

UND WOHNEN“ 

HAMBURG



HILFEKULTUR ENTWICKELN

Voraussetzungen für gelingende rechtskreisübergreifende 

Zusammenarbeit:

 Rechtliche Absicherung

 Kontinuität

 Ressourcen

 Berücksichtigung der örtlichen Hilfestrukturen und -kulturen



ZUM WEITERLESEN...

Information und Durchsetzung 

von geltenden Rechten

Entwicklung von Strukturen 

vor Ort

Materialien und Informationen 

für die Praxisentwicklung
Leaving Care und KJSG,

Rechtsexpertise folgt...



ZUM WEITERLESEN...

Fachportal Leaving Care

https://www.uni-

hildesheim.de/bibliothek/forschen-

publizieren/forschungsportale/fachportal-

leaving-care

https://www.uni-hildesheim.de/bibliothek/forschen-publizieren/forschungsportale/fachportal-leaving-care

